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Antrag 
 

der Fraktion der AfD       
 

Straßenbegleitgrün aufwerten - Blühstreifen am Fahrbahnrand anlegen 

Der Landtag wolle beschließen: 
Die Landesregierung setzt sich dafür ein, dass auf den Randstreifen von 
Landesstraßen sowie ggf. vorhandenen Radwegen und Rastplätzen Blühstreifen 
angelegt werden. Ebenso sollen Böschungsbefestigungen mit insektenfreundlichen 
Saatmischungen versehen werden. 

Bei Erhaltung und Pflege der Kreisstraßen durch den Landesbetrieb Straßenbau und 
Verkehr soll auch dort an den Randstreifen von Fahrbahnen und Radwegen eine 
insektenfreundliche Begrünung zum Einsatz kommen. 

Bei Planung und Entwurf kann das Land über den Landesbetrieb Straßenbau und 
Verkehr auf den Bau der Bundesstraßen und Bundesautobahnen Einfluss nehmen. 
Auch hier soll zukünftig darauf hingewirkt werden, an Randstreifen und Rastplätzen 
Magerrasen sowie insektenfreundliche Blühpflanzen auszubringen. Entsprechende 
Vorgaben sollen in die Ausschreibungen für den Landschaftsbau einfließen.  

Begründung: 

Das Programm „Schleswig-Holstein blüht auf“ bezieht sich auf Flächen der 
Gemeinden oder Abstandsflächen in Gewerbegebieten. Die Randstreifen von 
Fahrbahnen und Radwegen werden jedoch nach wie vor lediglich mit Rasensaat 
begrünt. Das bringt für die Insekten keinen Mehrwert, sondern lässt lediglich kleine 
Inseln entstehen. Bisherige Ackerrandstreifen, Blühstreifen oder Blühprojekte sowie 
andere insektenfreundliche Pflanzungen sind zu kleinflächig und bilden bisher kein 
echtes Netzwerk, die den Insektenbestand nachhaltig sichern. Hier können 
Fahrbahnrandstreifen und Rastplätze einen wichtigen Beitrag leisten. 

Volker Schnurrbusch und Fraktion 


